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1 PRÄAMBEL 

Anlass 

Zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen gemäß § 21 NABEG für das Leitungsvorhaben Sued-

Link sind u.a. umfangreiche faunistische Kartierleistungen erforderlich. Diese müssen über die Gesamt-

länge des festgelegten Trassenkorridors (fTK) und somit über eine Strecke von rund 700 km mit einem 

vergleichbaren methodischen Vorgehen erhoben werden. Basierend auf dem aktuellen wissenschaftli-

chen Kenntnisstand zur Erfassung der Tierartengruppen sowie deren Ökologie und Lebensweise müs-

sen die Ergebnisse der Kartierungen eine für die Planfeststellung hinreichend belastbare und damit 

rechtssichere Aussage zum vorkommenden Artenspektrum im jeweils zu untersuchenden Streckenab-

schnitt ermöglichen. Weiterhin sollen sie punktgenaue Aussagen zu Funktionsräumen streng geschütz-

ter Tierarten (v.a. Fortpflanzungs- und Ruhestätten) sowie zum Vorkommen dieser Arten im jeweiligen 

Landschaftskontext sowie in den vorkommenden Biotoptypen ermöglichen. 

Ziel der faunistischen Methodensteckbriefe  

Die nachfolgend dargestellten Steckbriefe haben das Ziel, das methodische Vorgehen im Projekt Su-

edLink hinsichtlich der Auswahl von Kartierräumen und Kartierumfängen für alle vom Projekt SuedLink 

gequerten Bundesländer qualitativ und quantitativ zu standardisieren und damit über die gesamte Ka-

belstrecke (= verschiedene Planfeststellungsverfahren für die einzelnen Abschnitte) zu harmonisieren.  

Den jeweiligen Kartierlosen in den Abschnitten wird mit den Kartiersteckbriefen eine Anleitung gege-

ben, nach welchen Kriterien für die jeweiligen Tierartengruppen Untersuchungsräume ausgewählt wer-

den sollen. Ergänzend werden Hinweise zur Erfassung der Artengruppen (oder essentieller Lebens-

raumstrukturen) in den Kartierräumen gegeben.  

Soweit eine Kartierung von repräsentativen Probeflächen vorgesehen ist, werden die Kriterien für die 

Probeflächenauswahl genannt sowie artspezifisch ergänzende Hinweise zum methodischen Vorgehen 

gegeben. Sie richten sich nach 

• der Ökologie und den Lebensraumansprüchen der jeweiligen Zielarten(-gruppen), 

• einer möglichst flächendeckenden Verteilung entlang des zu untersuchenden Trassenkorridors,  

• einer hohen Repräsentativität der im Korridor vorkommenden Landschaftsräume (z.B. Waldty-

pen, Offenland ohne und mit Gehölzen, Gewässer),  

• dem jeweils aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zu artspezifischen Nachweismetho-

den, Begehungshäufigkeiten und zeitlichen Verteilung entsprechend dem Lebenszyklus der 

Zielarten(-gruppen) sowie dem Prinzip einer hinreichend vorsorglichen Herangehensweise. 

 

Hinweis 

Die mittels der Kartierung gewonnenen Erkenntnisse sind nicht die alleinigen Informationsquellen; sie 

werden vielmehr durch eine Reihe weiterer Kartierungen und Erkenntnisse ergänzt. Hierzu zählen  

• die in den jeweiligen Bundesländern bereits vorhandenen faunistischen Nachweise (ermittelt 

über Datenabfragen) zu besonders und streng geschützten Arten sowie  
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• der bei den jeweiligen Naturschutzbehörden in den Ländern vorhandene Kenntnisstand, eben-

falls ermittelt über Abfragen. 

Weiterhin erfolgen  

• eine flächendeckende Biotoptypenkartierung, 

• eine faunistische Strukturkartierung für das Offenland und die Waldflächen, 

• eine Baumhöhlen- und Horstbaumkartierung sowie  

• eine Strukturbewertung der potenziell betroffenen Gewässer hinsichtlich ihrer Habitateignung 

für streng geschützte Arten. 

Die Kartierungen sind weiterhin Grundlage für gebotene und auch vorgesehene Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen (vgl. hierzu das jeweilige Kapitel im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

sowie den Landschaftspflegerischen Begleitplan). 
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2 BRUTVÖGEL (REVIERKARTIERUNG) 

Generelle Vorgaben zur Methodik1: 

Probeflächenverteilung im fTK (1 km Breite), die Größe der einzelnen Untersuchungsflächen ist von der Aus-
dehnung der erfassten Habitat-/Biotopkomplexe abhängig; Richtwert ca. 20 % der Gesamtfläche, mindestens 
jedoch 20 % der für die jeweilige Gilde relevanten Habitat-/Biotopkomplexe; 8 Begehungen (6 Tag-, 2 Nacht-
begehungen) 

 

Bestimmen der notwendigen Kartierumfänge: 

Die in den Unterlagen der Bundesfachplanung per Luftbildanalyse festgelegten Biotope bzw. Biotop-/Habitat-
komplexe werden analysiert und für jede Gilde festgelegt, welche Komplexe für die jeweilige Gilde als Lebens-
raum dienen (siehe Tabelle). Im Anschluss werden die im Korridor für die jeweiligen Gilden vorhandenen Flä-
chen der relevanten Komplexe hinsichtlich ihrer Größe bilanziert. Mindestens 20 % dieser Gesamtfläche der 
jeweiligen Gilde werden dann für die Probeflächen ausgewählt. Bei der finalen Festlegung der Probeflächen 
können sich Synergieeffekte ergeben. 

 

Gilden und deren Habitate/Biotope: 

- Bodenbrüter des Offen- und Halboffenlandes inkl. Moore/Sümpfe/Feuchtwiesen (in Tabelle = Spalte 

„Boden“) 

- Gehölzbrüter des gehölzbetonten Halboffenlandes (in Tabelle = Spalte „Gehölz“) 

- Brutvögel der Gewässer und Verlandungszonen (in Tabelle = Spalte „Gewässer“) 

- Brutvögel des Waldes (in Tabelle = Spalte „Wald“) 

 

Die Tabelle zeigt die Zuordnung von Biotopen bzw. Biotop-/Habitatkomplexen zu den zuvor genannten Gilden. 
Ebenfalls aufgeführt ist eine Beispielrechnung, um die Größenordnung der Flächen zu verdeutlichen, in denen 
die Untersuchungen durchgeführt werden: 

 

 Gilden 

Biotope „Boden“ „Gehölz“ „Gewässer“ „Wald“ 

Ackerbauflächen x 
   

Feuchte Offenlandschaft x 
 

x 
 

Feuchtwald oder Moorwald 
  

x x 

Fließgewässer 
  

x 
 

Gehölzreiche Landschaft x x 
  

Größeres Stillgewässer 
  

x 
 

Grünanlagen x 
   

Habitatkomplex aus Wäldern, Waldrändern 
und Offenstandorten 

x x 
 

x 

Industrie- und Siedlungsgebiet 
    

Infrastruktur 
    

Intensivgrünland x 
   

Laub-(misch-)wald 
   

x 

Moor x 
 

x 
 

Nadel-(misch-)wald 
   

x 

Streuobstwiese x x 
  

Trockene Offenlandschaft x 
   

Von Gewässern und Übergangsbereichen ge-
prägter Biotopkomplex 

x 
 

x 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
1 Ergebnis aus den Abstimmungen mit der BNetzA, den Hinweisen der Länderbehörden sowie unter Berücksichtigung der projekt- und 

untersuchungsraumspezifischen Anforderungen 
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Wärmebegünstigte (Stein-)Landschaft x 
   

Weinberg x x 
  

Gesamthektarzahl im Untersuchungsraum 
pro Gilde  

12455 868 871 1913 

Für Probefläche vorzusehen (20 % von 
Gilde gesamt) 

2491 174 174 383 

 

 

Abgrenzen der Untersuchungsflächen: 

Durch eine Abfrage im GIS sind die Bereiche zu identifizieren, an denen möglichst viele verschiedene Habitat-
/Biotopkomplexe in räumlicher Nähe zueinander liegen*. In diesen Bereich sind vorzugsweise die Probeflächen 
anzusiedeln. Neben der Berücksichtigung der räumlichen Zusammenhänge sind auch weitere Aspekte bei der 
Probeflächenauswahl zu beachten. So sollten bereits bekannte Gebiete mit Vorkommen besonderer Arten 
präferiert für die Probeflächen ausgewählt werden. Hierzu sind die Hinweise aus den länderspezifischen Art-
datenbanken ebenso zu berücksichtigen, wie die Hinweise von Behörden, landesweit anerkannten Experten 
oder durch von Behörden empfohlenen Gebietskennern. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass FFH-
Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete Teil der Probeflächen sind. 
Die Probeflächen sollen sich möglichst gleichmäßig über den zu untersuchenden Planfeststellungsabschnitt 
des fTK verteilen. Abschließend ist zu prüfen, ob die zuvor errechneten notwendigen Hektarzahlen pro Gilde 
durch die final festgelegten Probeflächen abgedeckt sind.  

Hinweis: Es müssen nicht exakt 20 % der Fläche jedes Habitat-/Biotopkomplexes, welcher Teilmenge des 
Untersuchungsraumes einer Gilde ist, berücksichtigt werden. Entscheidend ist aber, dass jeder für die Gilde 
relevante und im fTK vorhandene Habitat-/Biotopkomplex in den Probeflächen enthalten ist.  

Beispiel: Im Untersuchungsraum kommen für die Gilde „Wald“ die beiden Biotope „Nadel-(misch)wald“ und 
„Laub-(misch)wald)“ mit je 50 Hektar vor. Zusammengenommen sind also unter Berücksichtigung des 20 %-
Probeflächenansatzes 20 Hektar als Probefläche für die Gilde „Wald“ vorzusehen. Beide genannten Biotope 
müssen Teil der für die Kartierungen ausgewählten Probeflächen sein. Die Aufteilung muss in diesem Fall aber 
nicht automatisch 10 Hektar Probefläche im Laub-(misch)wald und 10 Hektar Probefläche im Nadel-
(misch)wald vorsehen. Es ist auch möglich z. B. 8 Hektar Laub-(misch)wald und 12 Hektar Nadel-(misch)wald 
für die Probeflächen auszuwählen.  

Kartiermethodik im Gelände und Untersuchungszeitraum: 

Es finden 8 Begehungen (6 Tag-, 2 Nachtbegehungen) im Zeitraum Februar bis Ende Juli 2020 statt. Die 
Zeitpunkte der Begehungen und deren Verlauf sind so zu legen, dass die in den Probeflächen zu erwartenden 
Gilden/Arten und die Habitatelemente der Probeflächen beurteilt werden können. Als Methodenstandard wird 
im Gelände und bei der Aufbereitung im Büro die Kartierung nach Südbeck et al. (2005) festgelegt, auf wel-
chem auch die „Revierkartierung Brutvögel V1“ von Albrecht et al. (2014) basiert.  
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Bildbeispiel:  

*Beispiel der für die verschiedenen Gilden relevanten Elemente (siehe Legende) in einer Probefläche (rot 
umrandet) innerhalb des fTK (schwarzgestrichelter Korridor) 

 

 
 

 

Literaturverzeichnis:  

- Albrecht, K., Hör, T., Henning, F.W., Töpfer-Hofmann, G. & Grünfelder, C. (2014): Leistungsbeschreibun-

gen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 

Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bun-

desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. (Schlussbericht). 372 pp. 

- Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K. & Sudfeldt, C. (2005): 

Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell, 781 pp. 
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3 HORSTKARTIERUNG / VERHALTENSBEOBACHTUNG 

Generelle Vorgaben zur Methodik2: 

Generell für die Methoden zu berücksichtigen sind potenziell geeignete Wälder/Gehölze, Freileitungsmasten 
und andere Bauwerke, die Horste tragen können, im Bereich des Trassenvorschlags und dessen Alternativen 
(Kabelgräben inkl. Arbeitsstreifen entspricht 45 m im Bereich der Stammstrecke und 35 m im Bereich der 
Normalstrecke) + beidseitig bis zu 500 m Puffer, abhängig von der Stördistanz der empfindlichsten zu erwar-
tenden Großvogelart gemäß Gassner et al. (2010). 

Je nach Ausprägung der Wälder, Gehölze bzw. Strukturen wird eine Horstkartierung inklusive anschließender 
2-maliger Besatzkontrolle oder eine Verhaltensbeobachtung inklusive Nachsuche zur Identifikation von Horst-
standorten durchgeführt.  

 

Bestimmen der notwendigen Kartierumfänge: 

Für das Bestimmen der Kartierumfänge und die Anwendung der beiden Methoden müssen die potenziell 
geeigneten Wälder/ Gehölze und Strukturen in dem oben definierten Untersuchungsraum zunächst nach ihrer 
Ausprägung unterschieden werden. Alle überwiegend mit Laubwald bestandenen Flächen sowie alle Gehölze 
werden automatisch den im Zuge der Horstkartierung zu berücksichtigenden Flächen zugeordnet und umge-
kehrt werden alle überwiegend mit Nadelwald bestandenen Flächen im Zuge der Verhaltensbeobachtung 
abgearbeitet. Die Zuordnung wird zunächst anhand der vorhandenen Unterlagen der Bundesfachplanung 
(hier vor allem mittels der dort erfolgten Einteilung in Biotope bzw. Biotop-/Habitatkomplexe) vorgenommen. 

Als nächstes findet mittels Luftbildanalyse eine Nachkontrolle statt, ob die erste Zuordnung so beibehalten 
werden soll. Weiterhin muss mittels Luftbildanalyse beurteilt werden, ob zum Beispiel für die Flächen, die als 
„Habitatkomplex aus Wäldern, Waldrändern, Offenstandorten“ klassifiziert wurden, eine Horstkartierung oder 
eine Verhaltensbeobachtung vorzusehen ist.  

Flächen für die Horstkartierung: Laubwaldflächen und Gehölze nach den Unterlagen aus der Bundesfachpla-
nung (Einteilung in Biotope bzw. Biotop-/Habitatkomplexe), sowie alle Mischwälder, in denen nach Beurteilung 
mittels Luftbild Laubwald überwiegt, weiterhin Einzelfallentscheidungen. 

Flächen für die Verhaltensbeobachtung: Nadelwaldflächen nach den Unterlagen aus der Bundesfachplanung 
(Einteilung in Biotope bzw. Biotop-/Habitatkomplexe) sowie alle Mischwälder, in denen nach Beurteilung mit-
tels Luftbild Nadelwald überwiegt, weiterhin Einzelfallentscheidungen. 

Für die Flächen, die für die Verhaltensbeobachtung relevant sind, schließen sich noch zwei weitere Schritte 
bei der Bilanzierung an. Zunächst wird mittels Luftbild beurteilt, welche Stellen potenziell für die Verhaltens-
beobachtung geeignet und wie viele Stellen notwendig sind, um alle für die Methode relevanten Bereiche 
einsehen zu können. Da dies im Luftbild nur eingeschränkt möglich ist, muss dies im Zuge einer Geländebe-
gehung überprüft und ggfs. nochmals angepasst werden. Es kann aber bei der Bewertung am Desktop zu-
nächst davon ausgegangen werden, dass bei entsprechender Ausprägung alle 1,5 bis 2 km ein Punkt für die 
Verhaltensbeobachtung notwendig wird.  

Die Anzahl der notwendigen Nachsuchen ergibt sich erst aus den tatsächlichen Beobachtungen in der ersten 
Jahreshälfte 2020 und den identifizierten Bereichen mit Horstverdacht. Es sollte aber bereits vorab von min-
destens einer Nachsuche pro Beobachtungspunkt ausgegangen werden.  

Abgrenzen der Untersuchungsflächen: 

Die Abgrenzung der Untersuchungsflächen für die Horstkartierung ergibt sich unmittelbar aus der zuvor be-
schriebenen Vorgehensweise bei der Bestimmung der notwendigen Umfänge und dem definierten Untersu-
chungsraum.  

Die Punkte für die Verhaltensbeobachtung werden anhand einer Luftbildanalyse der Umgebung der zu be-
obachtenden Bereiche vorläufig festgelegt und anschließend noch einmal im Gelände überprüft und ange-
passt (s.o.). Hierbei ist vor allem die Einsehbarkeit der relevanten Flächen von Bedeutung. Hilfreich sind hier-
bei auch künstlich erzeugte Schrägluftbildaufnahmen, wie zum Beispiel in GoogleEarth, um das Relief besser 
nachvollziehen zu können.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
2 Ergebnis aus den Abstimmungen mit der BNetzA, den Hinweisen der Länderbehörden sowie unter Berücksichtigung der projekt- und 

untersuchungsraumspezifischen Anforderungen 
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Kartiermethodik im Gelände und Untersuchungszeitraum: 

Horstkartierung 

Die Horstkartierung erfolgt gemäß Methodenblatt V2 aus Albrecht et al. (2014). Frühestmöglicher Beginn ist 
nach dem Laubfall im Herbst 2019. Es soll sich aber auf die Zeit ab Januar 2020 bis Ende März 2020 fokussiert 
werden, um nach Möglichkeit auch neu entstehende Horste im Zuge der Kartierungen zu erfassen.  

 

Verhaltensbeobachtung von Greif- und Großvögeln: 

Die Verhaltensbeobachtung wurde auf die Bedürfnisse innerhalb des Projektes angepasst und eine neue 
Methodik erarbeitet, deshalb werden an dieser Stelle weitergehende Erläuterungen zur methodischen Vorge-
hensweise im Gelände gemacht.  

Anstelle einer in Nadelwaldbeständen wenig erfolgversprechenden Horstsuche erfolgen dort Verhaltensbe-
obachtungen von Greif- und Großvögeln. Aus dem beobachteten Verhalten der Vögel kann auf die Revier-
mittelpunkte und ggf. vorhandene Horststandorte rückgeschlossen werden.  

Es sollen je Beobachtungspunkt drei Begehungen/Zählungen zu Beginn der Brutzeit (Balz, Horstbau, Brut- 
und frühe Aufzuchtphase) zur Lokalisation der Revierzentren erfolgen. Zwei dieser Begehungen sind zwi-
schen Mitte März und Mitte April anzusetzen, während die dritte Begehung zwischen Ende Mai und Mitte Juni 
auf das Erfassen spät im Brutgebiet eintreffender Arten wie den Wespenbussard abzielt. Die Verhaltensbe-
obachtungen sollen früh morgens bis in die Mittagszeit (ca. 6–12 Uhr, +/- 1 Stunde) bei günstiger Witterung 
durchgeführt werden, begründete artspezifische Ausnahmen hinsichtlich der Beobachtungszeit sind jedoch 
möglich. Je Begehung und Beobachtungspunkt sind sechs Stunden anzusetzen. 

Verhaltensbeobachtung Greif- und Großvögel: 3 Zählungen à 6 h je Erfassungsstandort 

Nachsuche potenzieller Brutplätze von Greif- und Großvögeln 

Ergibt sich bei der Verhaltensbeobachtung ein Brutverdacht mit konkreten Hinweisen auf einen möglichen 
Horststandort im Untersuchungsraum, soll durch gezielte Nachsuche im Revierverdachts-Bereich versucht 
werden, den Bruthorst genau zu ermitteln. Diese Nachsuche wird optimaler Weise direkt im Anschluss an die 
letzte Begehung der Verhaltensbeobachtung durchgeführt.  
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Bildbeispiel:  

Gelb dargestellt sind die Bereiche, die in dem Beispiel im Zuge der Verhaltensbeobachtung zu bearbeiten 
sind. Hierfür wurden zunächst sechs Beobachtungspunkte als ausreichend angesehen und deren Positionen 
festgelegt (rote Punkte). Im Gelände können die Lage und Anzahl der Punkte noch angepasst werden, wenn 
dadurch die Einsehbarkeit der Flächen erhöht wird. 

 
 

 
 

Literaturverzeichnis:  

- Albrecht, K., Hör, T., Henning, F.W., Töpfer-Hofmann, G. & Grünfelder, C. (2014): Leistungsbeschreibun-

gen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 

Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bun-

desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. (Schlussbericht). 372 pp. 

- Gassner, E., Winkelbrandt, A. & Bernotat, D. (2010): UVP und strategische Umweltprüfung - Rechtliche 

und fachliche Anleitung für die Umweltprüfung, 5th edn. C.F. Müller Verlag Heidelberg, 480 pp. 
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4 BAUMHÖHLENKARTIERUNG (ARTENGRUPPENÜBERGREIFEND) 

Generelle Vorgaben zur Methodik3: 

Höhlenkartierung in 20 % der mit Bäumen bestandenen Flächen im Bereich des Trassenvorschlags und der 
Alternativen (Kabelgräben inkl. Arbeitsstreifen; entspricht 45 m im Bereich der Stammstrecke und 35 m im Be-
reich der Normalstrecke) + plus beidseits 100 m-Puffer; gesamt 245 m (Stammstrecke) respektive 235 m (Nor-
malstrecke). 

 

Bestimmen der notwendigen Kartierumfänge: 

Das Bestimmen der Kartierumfänge erfolgt im oben genannten Untersuchungsraum getrennt nach (a) großflächig 
ausgeprägten Bereichen und (b) linienhaft bzw. inselartig/kleinflächig ausgeprägten Bereichen in separaten 
Shape-Dateien bzw. Geodatabase-Dateien (vgl. Bildbeispiele).  

 

Unter (a) sind im ersten Schritt alle anhand der vorhandenen Unterlagen der Bundesfachplanung (hier vor allem 
mittels der dort erfolgten Einteilung in Biotope bzw. Biotop-/Habitatkomplexe) als „Feuchtwald oder Moorwald“, 
„Habitatkomplex aus Wäldern, Waldrändern und Offenstandorten“, „Laub- (misch-)wald“, „Nadel- (misch-) wald“ 
und „Streuobstwiese“ deklarierten Flächen zu fassen. Unter (b) der Typ „Gehölzreiche Landschaft“. 

Im zweiten Schritt werden alle bei (a) erhaltenen Flächen nochmals auf ihre Größe hin überprüft. Sofern durch 
die Verschneidung mit dem Untersuchungsraum Flächen nur noch inselartig ausgeprägt sind (Richtwert kleiner 
0,5 Hektar) und nicht mit anderen zu untersuchenden, flächig ausgeprägten Bereichen zusammenhängen, sind 
diese nachträglich (b) zuzuordnen. Umgekehrt sind Bereiche die zunächst unter (b) zusammengefasst wurden, 
aber direkt an flächig ausgeprägte Bereiche angrenzen, noch in (a) zu verschieben. Im dritten Schritt wird der 
Untersuchungsraum anhand des Luftbildes nach linienhaften bzw. inselartig/kleinflächig ausgeprägten Bereichen 
abgesucht, die bislang noch nicht durch die vorherigen Schritte erfasst wurden. Diese Bereiche sind zu digitali-
sieren und in die entsprechende Shape-Datei bzw. Geodatabase-Datei einzufügen. 

Für das Bestimmen der zu kartierenden Umfänge sind jeweils 20 % aus den beiden erhaltenen Dateien ((a) und 
(b)) vorzusehen. 

 

Abgrenzen der Untersuchungsflächen: 

Bei dem Abgrenzen der Untersuchungsflächen ist zu berücksichtigen, dass sich die Flächen repräsentativ auf 
die verschiedenen Biotope und über den ganzen Planfeststellungsabschnitt verteilen. Sofern es möglich ist, sind 
trassennahe bzw. alternativennahe Bereiche unter Berücksichtigung der zuvor genannten Kriterien auszuwählen. 

Kartiermethodik im Gelände: 

Der von Albrecht et al. (2014) genannte zeitliche Ansatz hinsichtlich Aufenthaltszeit pro Hektar wird hier als nicht 
ausreichend angesehen, da er nicht das Auffinden einer größtmöglichen Anzahl an Baumhöhlen in den Untersu-
chungsflächen ermöglicht. Es ist davon auszugehen, dass in Waldgebieten eine Aufenthaltszeit von ca. 2 h pro 
Hektar notwendig ist, um für die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung eine genaue Datengrundlage hinsichtlich der 
Baumhöhlendichte in den Eingriffsflächen zu liefern. Bei linienhaften Strukturen und inselartigen Gehölzen ist der 
Aufwand hauptsächlich von der Länge der zu untersuchenden Bereiche, der Distanz zwischen den zu untersu-
chenden Bereichen sowie deren Erreichbarkeit abhängig, somit ist in der Folge die notwendige Aufenthaltszeit 
im Gelände unter Berücksichtigung der angetroffenen Ausprägung und der größtmöglichen Sorgfalt zu wählen.  

Im Gelände sind alle Baumhöhlen genau zu erfassen, zu verorten und zu markieren. Mindestens erfasst werden 
sollte: 

vergebene ID, X-Koordinate, Y-Koordinate, Baumart, Vitalität (lebend/tot), Höhlentyp (Spechtloch, Astabbruch, 
Spalte, Rinde), Ort der Höhle am Baum (Stamm oder Ast), die ungefähre Höhe (ausreichend in 5 m-Schritten) 
und die Exposition.  

Auf diese Weise besteht dann eine sehr gute Grundlage für die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, die Beurteilung 
der Auswirkungen auf die zu erwartenden Arte sowie für die vor Beginn der Baufeldfreimachung notwendige 
weitere Kartierung inkl. anschließender Besatzkontrolle und Verschluss der Höhlen.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
3 Ergebnis aus den Abstimmungen mit der BNetzA, den Hinweisen der Länderbehörden sowie unter Berücksichtigung der projekt- und 

untersuchungsraumspezifischen Anforderungen 
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Untersuchungszeitraum: 

Die Kartierung der Baumhöhlen findet in dem Zeitraum zwischen Laubabwurf (ca. ab Mitte Oktober 2019) bis 
zum Austreiben der Blätter im Frühjahr 2020 (ca. Mitte März bis Mitte April) statt. Grundvorrausetzung sind eine 
Einsehbarkeit bis in den oberen Kronenbereich sowie auch wetterbedingt gute Sichtverhältnisse.  

  

 

Bildbeispiele:  

 
Gehölzreiche Landschaft (blau, (b)) und Waldbereiche u.ä. (orange, (a)) im Untersuchungsbereich (grau gestri-
chelt). Außerdem sichtbar eine Allee entlang der Straße, die bislang noch nicht vollständig erfasst wurde. Die 
Alle ist somit den linienhaften Strukturen zuzuweisen. 
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Waldbereiche u.ä. (orange) im Untersuchungsbereich (grau gestrichelt). Da die eigentlich flächig ausgeprägten 
Waldbereiche nur randlich von den Eingriffsflächen betroffen sind, ergibt sich hier eine eher linienhafte 
Ausprägung des zu kartierenden Bereiches.  

 

Waldbereiche u.ä. (orange) im Untersuchungsbereich (grau gestrichelt). Da die eigentlich flächig ausgeprägten 
Waldbereiche nur randlich von den Eingriffsflächen betroffen sind, ergibt sich hier eine inselartige Ausprägung 
der zu kartierenden Bereiches. Die linienhaften Strukturen entlang der Straßen müssen noch erfasst werden. 
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Gehölzreiche Landschaft (blau) im Untersuchungsbereich (grau gestrichelt). Nicht alle Gehölzstrukturen (z.B. 
Bewuchs in Offenlandschaften und Grünanlagen) wurden bislang als relevantes Biotop erfasst. Entgegen der 
ersten Einteilung ergibt sich hier nach Ergänzung der bislang noch nicht abgregrenzten Bereiche für den 
Bereich nördlich des Flusses eine flächige Ausprägung (Typ (a) ). 

 
 

Literaturverzeichnis:  

- Albrecht, K., Hör, T., Henning, F.W., Töpfer-Hofmann, G. & Grünfelder, C. (2014): Leistungsbeschreibungen 

für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Arten-

schutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bundesminis-

teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. (Schlussbericht). 372 pp. 
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5 FLEDERMÄUSE (ERFASSUNG MITTELS AKUSTIK, NETZFÄNGEN UND TELEMETRIE 

ZUR QUARTIERSUCHE INKL. AUSFLUGSZÄHLUNGEN) 

Generelle Vorgaben zur Methodik4: 

Transektkartierung entfällt vollständig; Erfassungen Artenspektrum durch automatische akustische Erfassung 
und Netzfang in sämtlichen geeigneten Wäldern sowie anderen Habitaten (z. B. Streuobstwiesen, Baumhe-
cken, Alleen), in denen natürliche Quartiere vorhanden sein können und die von dem Trassenvorschlag und 
dessen Alternativen inklusive den zu erwartenden Eingriffsbereichen gequert werden (Stammstrecke ca. 45 m 
Breite, Normalstrecke ca. 35 m Breite); bei Verdacht auf baumhöhlenbewohnende Fledermausarten erfolgt 
Netzfang (zur Determination bei akustisch schwer bestimmbaren Arten und für die Telemetrie); werden repro-
duktive Weibchen baumhöhlenbewohnender Arten gefangen, erfolgt Telemetrie zur Quartierfindung.  

Der Fokus liegt insgesamt auf den Fledermausarten, die ausschließlich oder teilweise ihre Wochenstuben in 
Baumhöhlen haben (s.u.). 

 

Bestimmen der notwendigen Kartierumfänge: 

Faustregel: Pro angefangene 500 m Länge Eingriff in für die Untersuchung relevanten Bereichen (Kriterien 
siehe oben) werden 1 Standort für die akustische Erfassung und 2 Netzfänge geplant. Entsprechend sind 
z. B. bei einem passenden größeren Waldgebiet, welches auf 1.600 m Länge von der Trasse durchquert wird, 
insgesamt 4 Standorte für die akustische Erfassung einzuplanen und 8 Netzfänge durchzuführen. Die Anzahl 
der einzuplanenden Besenderungen für die Telemetrie und Quartiersuchen kann je nach Anzahl geeigneter 
Sendertiere (vorzugsweise reproduktive Weibchen) variieren, im Schnitt kann aber von einem Sendertier pro 
Netzfang ausgegangen werden (= 2 pro Untersuchungsfläche). 

Hierzu wird der Trassenvorschlag und dessen Alternativen auf seiner gesamten Länge im Luftbild betrachtet 
und anhand dessen beurteilt, mit welchem Umfang an Eingriffen zu rechnen ist. Neben dem Luftbild wird vor 
allem die bereits erfolgte luftbildgestützte Einteilung in Biotope und Biotop-/Habitatkomplexe aus der Bundes-
fachplanung verwendet. In den Unterlagen der Bundesfachplanung finden sich außerdem für Riegel und Eng-
stellen bereits in den Ergebnissen erste Potentialeinschätzungen für Fledermäuse basierend auf Waldstruk-
turkartierungen, die zusätzlich herangezogen werden können. Ebenfalls können die ersten Ergebnisse der in 
2019 stattfindenden Biotoptypen- und der Waldstrukturkartierung für das Bestimmen der Kartierumfänge her-
angezogen werden.  

 

Abgrenzen der Untersuchungsflächen: 

Die Standorte zur Anwendung der gewählten Methoden können bzw. müssen teilweise außerhalb des zu 
bewertenden Raumes liegen. Dies ist darin begründet, dass nicht jeder Waldbereich gleich gut für die akusti-
sche Erfassung oder Netzfänge geeignet ist, Fledermäuse aber sehr großräumig unterwegs sind und entspre-
chend in der „Nachbarschaft“ vorkommen können. Leitlinie ist: Die Wahl der Standorte muss eine Bewertung 
des potenziellen Eingriffsbereiches ermöglichen.  

Es sind mittels GIS die Bereiche für Untersuchungen abzugrenzen. Diesen Bereichen sind nach zuvor ge-
nanntem Schema die Umfänge pro Bereich zuzuordnen. Für die Standorte der akustischen Erfassungen sind 
Vorschläge zu erarbeiten, die dann im Zuge der ersten Phase der akustischen Erfassungen vor dem Aufstel-
len der Geräte final im Gelände von dem Bearbeiter bestätigt werden. Falls für die Ausbringung der Geräte 
bei den Eigentümern der Fläche vorab eine Genehmigung einzuholen ist, wird eine gesonderte, vorzeitige 
Festlegung der Standorte im Zuge einer Geländebefahrung/-begutachtung notwendig. Die genauen Netzfang-
standorte können oft erst bei der tatsächlichen Durchführung der akustischen Erhebungen oder dem Start der 
Netzfänge festgelegt werden, da die Entwicklung der Vegetation im Jahresverlauf eine Eignung als Fangort 
noch verändern kann. 

 

 

  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
4 Ergebnis aus den Abstimmungen mit der BNetzA, den Hinweisen der Länderbehörden sowie unter Berücksichtigung der projekt- und 

untersuchungsraumspezifischen Anforderungen 
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Kartiermethodik im Gelände: 

Akustische Erfassung 

Es ist darauf zu achten, dass die Eigenschaften der Geräte (Richtcharakteristik der Mikrophone) zur akusti-
schen Erfassung bestmöglich zum Tragen kommen und alle eingesetzten Geräte mit den gleichen techni-
schen Einstellungen verwendet werden (z.B. bei Batcordern: Threshold-36 db; Post-Trigger: 400 ms, Quality: 
20; Critical Frequency: 16). Geeignete Standorte können zum Beispiel sein: Schneisen oder bereits beste-
hende Trassen im Wald, Lichtungen oder andere Freiflächen im Wald, Gewässer und deren Umgebung, ent-
lang von potenziellen Flugwegen, hallenartig ausgeprägte Altwaldbereiche. 

Hinweis: Die akustische Auswertung erfolgt automatisiert (Rufgruppen bzw. Pipistrellus pipistrellus sowie 
manuell, wobei für die Bestimmung u.a. die aktuellen fachlichen Qualitätsstandards anzuwenden sind (z.B. 
Hammer et al. 2009). 

 

Netzfang und Quartiersuche inkl. Ausflugzählung 

Die Auswahl der Netzfangstandorte erfolgt nach Kriterien der potenziell günstigsten Habitateignung (im Wald 
z. B. hohes Alter, Schichtung und weitgehender Kronenschluss, flächig geringe Verjüngungsanteile) ergänzt 
durch erfahrungsgemäße Einschätzung auf Fangerfolg bzw. der generellen Durchführbarkeit (z. B. sind Netz-
fangstandorte im dichten Brombeerdickicht nicht möglich). Weiterhin: Waldwege, Ufergalerien, Tümpel, Klein-
gewässer, Bach- und schmale Flussläufe, Streuobst, kleinstrukturiertes Halboffenland. Ein Netzfangstandort 
im Wald besteht aus mindestens 90 m Gesamtnetzlänge (zusammengesetzt aus 6–8 Netzen unterschiedli-
cher Länge, vgl. u.a. Dietz und Simon (2005) sowie Schnitter et al. (2006)). Neben Netzen im Bestand ist pro 
Netzfangstandort mind. ein sogenanntes Wegenetz (ca. 6 m hoch oder höher) an tunnelartig ausgeprägten 
Waldwegen zu stellen.  

Die Netzfänge sind fokussiert auf den Fang von Wochenstubentieren (adulte, reproduktive Weibchen; Jung-
tiere unmittelbar nach dem Ausflug). Der ideale Zeitraum liegt in den Monaten Mai – Ende Juli. Fänge im 
August können zudem Hinweise auf Paarungsaktivitäten liefern. Sofern der erste Netzfang im Idealzeitraum 
stattgefunden hat, kann ein zweiter Fang auch im August stattfinden.  

 

Zu besendernde Individuen 

Um mögliche Fledermaus-Wochenstubenquartiere im Eingriffsbereich zu ermitteln und Daten für die weiteren 
Planungsprozesse zu gewinnen, werden durch Netzfang erhaltene weibliche, reproduzierende früh gravide 
(keine hochträchtigen), laktierende und gerade postlaktierende Tiere sowie geeignete juvenile Tiere ausge-
wählter Arten für eine Besenderung zur Telemetrie festgelegt. Der Fokus liegt hierbei auf Fledermausarten, 
die ihre Wochenstubenquartiere ausschließlich oder auch in Baumhöhlen haben können. Entsprechend müs-
sen die Netzfänge zum Nachweis von Wochenstubenkolonien überwiegend in der Zeit von Anfang Mai bis 
Ende Juli durchgeführt werden. Bei einzelnen Arten (Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus) kann auch noch 
im August eine Besenderung zur Suche von Wochenstubenkolonien erfolgen. Wird ein Tier mit den entspre-
chenden Merkmalen gefangen, wird es unter Beachtung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen (u. a. Sen-
dergewicht maximal 5 % der Körpermasse des Tieres) besendert und anschließend telemetriert. Zu verwen-
den sind Sender mit einer Mindestlaufzeit von 7 Tagen. Hochgravide Tiere werden nicht besendert und sind 
umgehend freizulassen. Die Besenderung an sich ist als Teilaufgabe der Netzfänge zu sehen.  

 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus   

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii    

Fransenfledermaus Myotis nattereri    

Brandtfledermaus Myotis brandtii    

Bartfledermaus Myotis mystacinus   

Nymphenfledermaus Myotis alcathoe    

Wasserfledermaus Myotis daubentonii    

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri    

Abendsegler Nyctalus noctula  

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  

Braunes Langohr Plecotus auritus  

Ggfs. untersuchungsraumspezifisch zu ergänzen 

 

Pro Fang werden bei Zutreffen der Besenderungskriterien (weiblich, reproduzierend etc.; s.o.) bis zu zwei 
Individuen pro genannter Art besendert.  

Telemetrie zur Suche von Fortpflanzungsstätten der im Rahmen der Netzfänge besenderten Individuen (s.o.) 
inklusive anschließender Ausflugzählung zur Erfassung der Gruppengröße. Die Suche nach Quartieren erfolgt 
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mindestens so lange bis eine erfolgreiche5 Ausflugzählung durchgeführt wurde oder, falls dies früher eintritt, 
bis der Sender ausfällt oder vom Tier abfällt. Ausflugzählungen können ggfs. entfallen, sofern die Tiere in 
einem Fledermauskasten angetroffen wurden und der Besatz kontrolliert wurde. Wurde bereits eine erfolgrei-
che Ausflugzählung durchgeführt, wird die Quartiersuche so lange weiter fortgeführt, bis an drei verschiede-
nen Tagen das besenderte Tier in seinem Quartier nachgewiesen wurde. Hierbei kann es sich ggfs. um die 
mehrfache Bestätigung ein und desselben Quartieres handeln, gleichermaßen ist es aufgrund der Ökologie 
der zu besendernden Arten aber auch möglich, dass in dieser Zeit mehrere, verschiedene Quartiere nachge-
wiesen werden. Sofern in angrenzenden Bereichen parallel weitere Fledermauskartierungen stattfinden, ver-
längert sich die Zeit der Nachsuche über die zuvor genannten mind. 3 verschiedenen Tage weiter hinaus, bis 
die Untersuchungen in den angrenzenden Bereichen abgeschlossen sind.  

Alle vorgefundenen Quartiere sind zu dokumentieren. Hierzu gehört ebenfalls eine Fotodokumentation. Die 
Fotos der Quartiere werden bei Tageslicht gemacht. Notwendig sind sowohl Detailaufnahmen des Quartiers 
(z. B. Baumhöhle, Dachgiebel mit Ausflugsspalte) als auch Gesamtaufnahmen (ganzer Baum, ganzes 
Haus,…). Bei Aufnahme von Bäumen muss klar erkennbar sein, welcher Baum der Quartierbaum ist. Die 
Daten müssen digital aufbereitet werden. In einem Dokument erfolgt eine kurze textliche Erläuterung zu den 
vorgefundenen Quartieren (inklusive eingefügten Bildern des jeweiligen Quartiers) und den durchgeführten 
Ausflugzählungen. Das Dokument kann dann als Anlage zum Kartierbericht dienen oder in den Kartierbericht 
integriert werden. Vorgefundene Quartiere in Bäumen sind mit einem H und einem Dreieck im Gelände per 
Sprühfarbe zu markieren.  

  

Untersuchungszeitraum: 

Die Netzfänge plus Quartiersuchen sind vorzugsweise in der Zeit von Anfang Mai bis Ende Juli, ggfs. bis 
Ende August 2020 durchzuführen.  

Die vier Phasen für die akustischen Erfassungen sind in der Zeit von Mitte April bis Ende September 2020 
durchzuführen. Wobei eine Phase im Zeitraum Ausflug aus den Winterquartieren und etablieren der Wo-
chenstuben (Mitte April bis Mitte Mai), zwei Phasen in der Wochenstubenzeit (Mitte Mai bis Mitte August) 

und eine Phase in der Migrationszeit (Mitte August bis Ende September) liegen sollen.  

  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
5 Als erfolgreiche Ausflugzählung ist hier zu verstehen, dass die Wochenstube bestätigt wurde und bei der Ausflugszählung alle aus-

fliegenden Individuen gezählt werden konnten; die Ausflugöffnung also gut einsehbar war. Konnte bei der Ausflugzählung die 
Gruppengröße z. B. aufgrund der fehlenden Einsehbarkeit oder anderer Faktoren nicht exakt bestimmt werden, ist die Ausflug-
zählung nicht erfolgreich und somit zu wiederholen. Gleiches gilt, sofern ein besendertes Tier bei der Ausflugzählung alleine 
angetroffen wurde, da dann zunächst davon auszugehen ist, dass das besenderte Individuum, z. B. aufgrund der durchgeführten 
Besenderung, nicht direkt wieder zu der Wochenstubenkolonie zurückgekehrt ist. Wird auch bei der zweiten Ausflugzählung nur 
ein Tier angetroffen, ist davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um ein Einzelquartier/Zwischenquartier handelt. Bei der 
Ausflugzählung ist generell eine halbe Stunde vor Beginn der artspezifischen Ausflugzeit vor dem Quartier Position zu beziehen. 
Um zu erfassen, ob das Sendertier tatsächlich noch in dem Quartier ist, zu welchem Zeitpunkt es ausfliegt und ob das Sendertier 
überhaupt ausfliegt, ist bei der Ausflugzählung der Telemetrie-Empfänger zu verwenden. Die Ausflugzählung wird erst dann be-
endet, wenn seit dem letzten gezählten Tier eine halbe Stunde vergangen ist, da ansonsten noch weitere ausfliegende Tiere zu 
erwarten sind. 
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Bildbeispiele: 
Trassenvorschlag (blaue Linie) und zu erwartende Eingriffsbereiche (schwarz gestrichelt) liegen klar außer-
halb der für Fledermäuse hinsichtlich Wochenstuben geeigneten Lebensräume. Entsprechend sind hier 
keine Untersuchungen einzuplanen. Der fTK ist in rot dargestellt  
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Dargestellt ist der fTK (roter Korridor), der Trassenvorschlag (blaue Linie) und der zu erwartende Eingriffsbe-
reich (schwarz gestrichelt). Im Beispiel werden knapp 500 m Wald von dem zu erwartenden Eingriffsbereich 
des Trassenvorschlags durchlaufen. Entsprechend sind ein Gerät für die akustische Erfassung und zwei Netz-
fänge für den betroffenen Waldbereich und dessen Umgebung einzuplanen.  
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Im Beispiel werden auf einer Trassenlänge von knapp 2.800 m die zuvor für Fledermauskartierungen als 
relevant definierten Bereiche durchlaufen. Entsprechend sind hier insgesamt sechs Geräte für die akustische 
Erfassung und zwölf Netzfänge einzuplanen. Weiterhin sollte überschlägig von bis zu zwölf Besenderungen 
ausgegangen werden, auch wenn die tatsächliche Anzahl davon noch abweichen kann.  
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6 AMPHIBIEN (VERHÖREN, SICHTBEOBACHTUNG UND HANDFÄNGE, VERSTECKE, 

REUSEN, HYDROPHONEINSATZ) 

Generelle Vorgaben zur Methodik6: 

Potenziell geeignete Gewässer im Bereich des Trassenvorschlages und dessen Alternativen (Kabelgräben 
inkl. Arbeitsstreifen; entspricht 45 m im Bereich der Stammstrecke und 35 m im Bereich der Normalstrecke) 
+ beidseitig 127,5 m Puffer; gesamt 300 m (Stammstrecke) und 290 m (Normalstrecke) sind zusammenzu-
stellen. Danach erfolgt Überprüfung der Betroffenheit der Gewässer anhand des Trassenverlaufes (Kabelgrä-
ben + Arbeitstreifen) und unter Berücksichtigung der geplanten Querungen.  

Untersuchungen finden nur statt, sofern konkrete Betroffenheiten zu prognostizieren sind, die nicht durch die 
generelle Vermeidung der Inanspruchnahme der Gewässer, die Unterbohrung und über Standardmaßnah-
men (Kleintierschutzzaun) vermieden werden können.  

Für Winter-/Sommerquartiere außerhalb der Gewässer und Wanderwege wird basierend auf den bisherigen 
Abstimmungen mit den Fachbehörden eine Datenabfrage bei landesweit anerkannten lokal kundigen Exper-
ten, bei Verbänden sowie UNBs durchgeführt.  

Bestimmen der notwendigen Kartierumfänge: 

Es müssen die Gewässer identifiziert und in einer Datei zusammengefasst werden, die innerhalb des oben 
definierten, 300 m breiten Untersuchungsraumes liegen. Hierzu zählen alle Gewässer aus den ATKIS-Daten, 
den Unterlagen der Bundesfachplanung per Luftbildanalyse festgelegten Biotope bzw. Biotop-/Habitatkom-
plexe, die im Luftbild erkennbar sind und bislang nicht digitalisiert wurden, sowie Hinweise aus der Biotopty-
pen-/Strukturkartierung. 

Die hieraus entstandene Datei mit Gewässern wird dann anhand der Trassenplanung abgeprüft. Bezug ge-
nommen wird hier auf den zu erwartende Eingriffsbereich des Trassenvorschlages (45 m respektive 35 m). 
In einer Spalte wird vermerkt: 

A = Gewässer nicht innerhalb des zu erwartenden Eingriffsbereiches des Trassenvorschlages 

B = Gewässer innerhalb des zu erwartenden Eingriffsbereiches des Trassenvorschlags, allerdings im Nahbe-
reich sicher nicht durch Trasse berührt 

C = Gewässer innerhalb des zu erwartenden Eingriffsbereiches des Trassenvorschlags, allerdings mit ge-
planter Unterquerung 

D = Gewässer innerhalb des Eingriffsbereiches der Trasse, allerdings mit potenzieller offener Querung 

E = Gewässer, welches bislang noch nicht bewertet wurde (z. B. Fahrspuren, kleine Tümpel oder ähnliches) 

 

Die mit „A“ bis „C“ klassifizierten Gewässer, werden nicht im Gelände nach Amphibien abgesucht, da von 
keiner Betroffenheit auszugehen ist. Für eine Untersuchung im Gelände kommen zunächst nur die mit „D“ 
und „E“ klassifizierten Gewässer in Frage. Somit erhält man hieraus die Maximalzahl der ggfs. mit den ver-
schiedenen Methoden zu untersuchenden Gewässer. Alle mit „D“ klassifizierten Gewässer werden im Rah-
men der Gewässerbewertung untersucht. Hieraus ergibt sich dann der Umfang an Methoden, der an diesen 
Gewässer einzuplanen ist. Hierbei sind die generellen Verbreitungsgebiete der Arten heranzuziehen*. Hinzu 
kommen alle Gewässer der Klasse „E“, die zwar im Eingriffsbereich liegen, bislang aber aufgrund ihrer Aus-
prägung (z. B. Größe und zeitliche Variabilität) noch nicht in bestehenden Datensätzen aus vorherigen Pha-
sen bzw. von Behörden berücksichtigt wurden, sofern für diese Bereiche nicht ebenfalls durch Trassenver-
schiebungen und Unterbohrungen eine Inanspruchnahme ausgeschlossen werden kann. Für diese Gewässer 
aus Klasse „E“ kann ggfs. eine gesonderte Begehung notwendig werden, um den Untersuchungsaufwand 
genau festlegen zu können, sie sind aber für die Untersuchungen vorzusehen.  

*Die generelle Verbreitung der Amphibienarten innerhalb Deutschlands muss mit dem Untersuchungsraum 
des jeweiligen Kartierloses abgeglichen werden. Hierzu sind die Verbreitungskarten des BfN und die bundes-
landspezifischen Artnachweisdaten zu sichten und Abfragen bei den zuständigen Behörden durchzuführen. 
Zur ersten Orientierung können folgenden Informationen zu den Arten dienen: 

- Geburtshelferkröte nicht in Norddeutschland und im Eingriffsbereich von Baden-Württemberg sowie in 

weiten Teilen Bayerns (nur ganz im Norden) 

- Gelbbauchunke nicht nördlich von Hannover 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
6 Ergebnis aus den Abstimmungen mit der BNetzA, den Hinweisen der Länderbehörden sowie unter Berücksichtigung der projekt- und 

untersuchungsraumspezifischen Anforderungen 
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- Knoblauchkröte nicht im Eingriffsbereich von Hessen zu erwarten, nur ein Vorkommen in der Umgebung 

Eingriffsbereich Thüringen, im Eingriffsbereich von Bayern erst südlich des Mains zu erwarten 

- Kreuzkröte über ganz Deutschland verteilt 

- Moorfrosch entlang des fTK nur ab Umgebung Hannover und nördlich davon flächig verbreitet, weiter 

südlich extrem selten 

- Wechselkröte entlang des fTK nicht zu erwarten 

- Springfrosch nur in Nordbayern/Nordbaden-Württemberg sowie südlich von Hamburg im Bereich/der Um-

gebung des fTK 

- Kleiner Wasserfrosch entlang des fTK punktuelle Vorkommen über alle Bundesländer hinweg 

- Europäischer Laubfrosch in allen Bundesländern, allerdings im Bereich von Los 3a und 3b lokal nur sehr 

begrenzt 

- Kammmolch in ganz Deutschland  

 

Abgrenzen der Untersuchungsflächen: 

Die Abgrenzung der Untersuchungsflächen ist ein Ergebnis aus den Geländebegehungen.  

Kartiermethodik im Gelände: 

Kartierung im Wesentlichen gemäß artspezifischer Standardmethodik (vgl. z. B. Albrecht et al. 2014); Verhö-
ren, Sichtbeobachtung und Handfänge, Verstecke, Reusen, Hydrophon 

Zu beachten ist: entgegen der Aussagen in Albrecht et al. (2014) können als künstliche Verstecke auch andere 
geeignete Verstecke ausgebracht werden, wie z. B. schwarze Gummimatten. Diese sind deutlich besser zu 
transportieren und auszubringen als Schalbretter. 

Als Richtwert für die Anzahl der künstlichen Verstecke wird folgendes empfohlen: 

4 Stück pro 100 m Uferlänge (also ca. 1/25 m), bei kleineren Gewässern jedoch eine Mindestanzahl von 
mindestens 6 künstlichen Verstecken. 

Für die Reusenfallen empfehlen wir eine Orientierung an Albrecht et al. (2014), d.h. bei größeren Gewässern 
über 100 qm pauschal fünf Reusengruppen mit jeweils drei Wasserfallen pro Gewässer. Unterhalb einer Ge-
wässergröße von 100 qm werden pauschal 5 Wasserfallen verwendet. 

 

Untersuchungszeitraum: 

Die zeitliche Durchführung der Methoden ist artspezifisch unterschiedlich. Insgesamt erstrecken sich die 
Kartierarbeiten über den Zeitraum von Februar 2020 bis Ende August 2020. 

Bildbeispiele: - 

Literaturverzeichnis:  

- Albrecht, K., Hör, T., Henning, F.W., Töpfer-Hofmann, G. & Grünfelder, C. (2014): Leistungsbeschreibun-

gen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 

Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bun-

desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. (Schlussbericht). 372 pp. 
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7 XYLOBIONTE KÄFER (STRUKTURKARTIERUNGEN UND GGFS. BRUTBAUMERFAS-

SUNG) 

Generelle Vorgaben zur Methodik7: 

Potenziell geeignete Habitate im Bereich des innerhalb des fTK gelegenen Trassenvorschlages und der Al-
ternativen innerhalb des fTK (Kabelgräben inkl. Arbeitsstreifen; entspricht 45 m im Bereich der Stammstrecke 
und 35 m im Bereich der Normalstrecke) + beidseitig 50 m Puffer; gesamt 145 m (Stammstrecke) respektive 

135 m (Normalstrecke). 

Bestimmen der notwendigen Kartierumfänge: 

Zunächst erfolgt im ersten Schritt die Auswahl aller Laubwaldflächen inklusive Gehölzinseln bzw. sonstigen 
Gehölze mit Altbaumbestand im definierten 145/135 m-Bereich anhand der vorhandenen Unterlagen der Bun-
desfachplanung (hier vor allem mittels der dort erfolgten Einteilung in Biotope bzw. Biotop-/Habitatkomplexe). 
Im zweiten Schritt werden durch einen Abgleich mit Luftbildern, den ersten Ergebnissen der Waldstruktur- 
und Biotoptypenkartierung sowie anderweitig vorhandenen Informationen zu den Waldflächen (z. B. Forstein-
richtungsdaten, ATKIS-Daten) die für xylobionte Käfer ungeeigneten Laubwaldflächen ausgeschlossen. Unter 
ungeeigneten Flächen sind Vorwald- und Aufforstungsflächen ohne älteren Baumbestand zu verstehen. Üb-
licherweise werden die hier relevanten xylobionten Käfer in alten Laubwaldbeständen (ca. ab 140 Jahre) und 
in alten Laubbaumgruppen in Nadelwäldern sowie in ausgewiesenen Hutewäldern gefunden. Ebenso zu be-
rücksichtigen sind Streuobstwiesen und Alleen oder Feldhecken mit altem Baumbestand.  

Die daraus für eine Strukturkartierung für totholz- und mulmbewohnende Käferarten relevanten resultierenden 
Bereiche sind vollflächig zu untersuchen. 

Die Mengenbestimmung der ggfs. notwendigen Brutbaumerfassungen ist ein Ergebnis der Strukturkartierung 
und kann erst nach Beendigung der Strukturkartierungen vorgenommen werden.   

 

Abgrenzen der Untersuchungsflächen: 

Das Ergebnis des Bestimmens der notwendigen Kartierumfänge für die Strukturkartierung ist mit dem Ab-
grenzen der Untersuchungsflächen gleichzusetzen. 

Brutbaumerfassungen werden basierend auf den Ergebnissen der Strukturkartierung vorgenommen. Die 
Durchführung der Brutbaumuntersuchungen findet im Trassenbezug bzw. Alternativenbezug statt (vgl. oben). 
Die Ergebnisse der Strukturkartierungen werden mit der generellen Verbreitung der relevanten Arten abge-
glichen und entsprechend werden Brutbaumuntersuchungen vorgesehen. Bevor eine Brutbaumuntersuchung 
notwendig wird, ist zuvor zu prüfen, ob eine Umgehung durch Änderung des Trassenverlaufes möglich ist.  

Kartiermethodik im Gelände: 

Im ersten Schritt findet die Strukturkartierung für totholz- und mulmbewohnende Käferarten der FFH-Richtlinie 
gemäß Methodenstandard (vgl. hierfür Methodenblatt XK1 aus Albrecht et al. 2014) statt. Es wird eine Mar-
kierung und Verortung (GPS) der Bäume und Baumstümpfe, die im Rahmen der Brutbaumuntersuchungen 
weiter betrachtet werden müssen, vorgenommen.  

Bei den Brutbaumuntersuchungen sind aufgrund des Verlaufes des fTK vor allem „Brutbaumuntersuchung 
Heldbock gemäß Methodenblatt XK3“, „Brutbaumuntersuchung Veilchenblauer Wurzelhals-Schnellkäfer ge-
mäß Methodenblatt XK5“, „Brutbaumuntersuchung und Lockfallen Hirschkäfer gemäß Methodenbaltt XK6“ 
und „Brutbaumuntersuchung Juchtenkäfer/Eremit gemäß Methodenblatt XK7“ zu erwarten (vgl. Albrecht et al. 
2014).  

  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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untersuchungsraumspezifischen Anforderungen 
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Untersuchungszeitraum: 

Die Strukturkartierung für totholz- und mulmbewohnende Käferarten der FFH-Richtlinie findet im Zeitraum 

vom November 2019 bis April 2020 statt. 

Die ggfs. notwendigen Brutbaumuntersuchungen werden gemäß den artspezifischen Untersuchungszeitrau-
men ab Mai 2020 durchgeführt.  

 

Bildbeispiele: - 
 

Literaturverzeichnis: 

- Albrecht, K., Hör, T., Henning, F.W., Töpfer-Hofmann, G. & Grünfelder, C. (2014): Leistungsbeschrei-

bungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträ-

gen und Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. (Schlussbericht). 372 pp. 
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8 STRUKTURKARTIERUNG OFFENE GEWÄSSERQUERUNGEN 

Generelle Vorgaben zur Methodik8: 

Kartierungen der Gewässer, die potentiell für eine offene Gewässerquerung in Frage kommen, durch einen 
Gewässerökologen im Herbst 2019; die Kartierungen erfolgen, da offene Querungen zum Beispiel bei tem-
porären Gewässern oder naturfern ausgeprägten Gräben einen geringeren Eingriff in die Natur darstellen 
können, als eine geschlossene Querung. Durch die Kartierungen wird eine Beurteilungsgrundlage geschaf-

fen.  

Es erfolgt für die Gewässer mit einer potenziellen offenen Querung eine Desktopanalyse, die Kartierung der 
Gewässer und eine Aufbereitung der Ergebnisse. Je nach Ergebnis können vor der finalen Bestätigung, dass 
eine offene Querung möglich ist, weiter Kartierungen notwendig sein. Diese Kartierungen werden zu den 
jeweils artspezifischen Erfassungszeiträumen in 2020 durchgeführt.  

Bestimmen der notwendigen Kartierumfänge: 

Das Bestimmen der Umfänge erfolgt anhand der von der ARGE SL 2019 erstellten und von der Projektkoor-
dination übergebenen Tabelle und den Shapes zur Lage der einzelnen Querungsbereiche. Alle Gewässer, 
die aus Sicht der Trassierer der ARGE SL 2019 für eine offene Querung in Frage kommen, sind zu bewerten. 
Aufgrund von Trassenvorschlag und zu prüfenden Alternativen kann es sein, dass für ein Gewässer zwei 
verschiedene Bereiche bewertet werden müssen. 

 

Abgrenzen der Untersuchungsflächen: 

Es werden der zu erwartende Eingriffsbereich im Gewässer und dessen unmittelbare Umgebung ober- und 
unterseits bewertet (Orientierungswert: ca. 50 m beidseitig = gesamt 100 m Gewässerstrecke), (vgl. Bildbei-
spiele). Das Gewässer wird nicht auf seiner ganzen Länge innerhalb des fTK bewertet oder abgeschritten. 

Kartiermethodik im Gelände: 

Gewässerökologische und artspezifische (u. a. Libellen, Mollusken, Fische, Krebse, Amphibien, seltene Pflan-
zenarten) Beurteilung der Gewässerbereiche, die potentiell offen gequert werden sollen (vgl. Bildbeispiele). 
Für alle Querungspunkte findet sowohl eine Beurteilung mittels Begehung im Gelände als auch eine Beurtei-
lung mittels Luftbild und anderer Grundlagendaten statt. Weiterhin wird eine Datenrecherche zu dem Unter-
suchungsraum durchgeführt und ggf. Rücksprache mit lokal kundigen, landesweit anerkannten Experten ge-
halten. Die Ergebnisaufbereitung erfolgt für die einzelnen Querungspunkte innerhalb einer vorher abgestimm-
ten Vorlage (siehe Erfassungsbogen Gewässerquerungen). Ziel ist die Einschätzung, ob  

a) ein Gewässer ohne weitere Kartierungen offen gequert werden,  
b) eine offene Querung nur nach weiteren Kartierungen stattfindet oder  
c) aus naturschutzfachlichen Gründen nicht offen gequert werden kann.  

 

Dies wird anhand der erhobenen gewässerökologischen Parameter und den artspezifischen Beobachtungen 
vorgenommen. Es wird dargestellt, welche Arten ggf. zu kartieren sind und was gegen eine offene Querung 
spricht.  

Untersuchungszeitraum: 

Die Gewässerökologische und artspezifische Beurteilung der Gewässerbereiche im Gelände findet ab Mitte 
September 2019 bis Ende Oktober 2019 statt.  

Sind weitere Kartierungen zur finalen Beurteilung hinsichtlich einer möglichen offenen Querung notwendig, 
sind diese ab Februar 2020 durchzuführen.  

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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Bildbeispiele:  

Dargestellt ist der Bereich (schwarzer Kreis) eines Gewässers, in dem pozentiell eine sog. offene Querung 
stattfinden soll, und dessen Umgebung. Bei der Begehung wurde festgestellt, dass der ehemals naturferne 
Graben kein Wasser führt und als solcher nicht mehr zu erkennen ist. Nur die Böschung ist noch erhalten. 
Aufgrund der Ausprägung des Bereiches kann das ehemalige Gewässer ohne weitere Kartierungen offen 
gequert werden.  
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Dargestellt ist der Bereich (schwarzer Kreis) eines Gewässersystems, in dem potenziell eine sog. offene Que-
rung stattfinden sollte, und dessen Umgebung. Bei der Begehung wurde festgestellt, dass das kleine Fließ-
gewässer zwar begradigt und stark verändert wurde, die Umgebung aber gegebenfalls relevante Biotope 
enthält (z. B. eine alte Teichanlage im Westen und ein Regenrückhaltebecken im Osten). Ob eine sog. offene 
Querung aus naturschutzfachlichen Gründen eventuell nicht durchgeführt werden darf, muss durch weitere 
Kartierungen überprüft werden. 

 
 
 

Literaturverzeichnis: - 

 

 

 


